
22

RECHTSTIPP

GESCHENKT IST GESCHENKT,
ODER?

»Ich habe meine Tochter immer
vor ihm gewarnt!«, schimpfte
mein Mandant, der mit seiner
Ehefrau vor mir saß. Ihre Tochter
hatte sich gerade von ihrem Le-
bensgefährten getrennt und war
aus der gemeinsamen Immobilie
ausgezogen. »Dann ist doch alles
gut« sagte ich unbekümmert, löste
damit jedoch anscheinend Blut-
hochdruck bei meinem Mandan-
ten aus. »Wäre es auch, wenn wir
unserer Tochter und diesem Hal-
lodri nicht vor einem halben Jahr
100000,00 Euro für das gemein-
same Haus geschenkt hätten. Wir
wollen jetzt unser Geld zurück!«

1. Rückforderung
einer Schenkung
Eine Schenkung ist kein Vertrag
mit Leistung und Gegenleistung.
Kennzeichen der Schenkung ist
eine einseitige unentgeltliche Zu-
wendung, bei der der Beschenkte
gerade keine Gegenleistung schul-
det. Grundsätzlich kennt daher das
Gesetz nur dann ein Rückforde-
rungsrecht, wenn der Schenker
verarmt oder sich der Beschenkte
durch eine schwere Verfehlung
gegenüber dem Schenker als grob
undankbar erweist. Diese Tatbe-
stände liegen hier allerdings nicht
vor. Meine Mandanten waren we-
der verarmt noch hat der verlas-
sene Ex-Lebensgefährte sich als
grob undankbar erwiesen.

2. Wegfall der
Geschäftsgrundlage
Wie bei jedem Vertrag können je-
doch auch bei einer Schenkung
Vorstellungen bestimmter Um-
stände zugrunde liegen, die
Grundlage für die Schenkung ge-
wesen sind. Werden diese Erwar-
tungen schwerwiegend enttäuscht,
kann dies einen Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage bedeuten, der
entweder zu einer Anpassung des
Vertrages oder sogar zur Aufllf ö-
sung des Vertrages führt. Dieser
Fall liegt hier vor. Meine Man-
danten hatten natürlich die Er-
wartung, dass die Immobilie, die
sie mit 100000,00 Euro bezu-
schusst hatten, die nächsten Jahre
von ihrer Tochter und deren Le-
bensgefährten genutzt wird. Zwar
konnten die Eltern nicht erwarten,
dass ihre Tochter den Rest ihres
Lebens mit ihrem Lebensgefährten
verbringt; dass bereits nach sechs
Monaten Schluss sein wird, damit

konnten die Eltern aber nicht
rechnen. Es kann ihnen damit
nicht zugemutet werden, sich an
der Schenkung festhalten zu las-
sen, gleichzeitig ist jedoch dem
Beschenkten grundsätzlich zuzu-
muten, die Schenkung zurückzu-
geben.

3. Muss alles zurück?
Bisher wurde darüber gestritten,
ob beim Wegfall der Schenkung
alles oder nur ein Teil der Schen-
kung zurückgegeben werden muss.
Es wurde die These vertreten, dass
je weniger zurückgegeben werden
muss, je länger die Geschäfts-
grundlage erfüllt worden ist, also
je länger die Beziehung angedauert
hat. In einer aktuellen Entschei-
dung hat der Bundesgerichtshof
jedoch mitgeteilt, dass eine Quo-
tierung nach der Dauer der Bezie-
hung nicht notwendig ist. Wenn
nämlich der Schenker gewusst
hätte, dass die Beziehung endet,
hätte er die Schenkung nicht ge-
leistet, egal wann es zur Trennung
tatsächlich gekommen ist.

Nachdem den Mandanten diese
Rechtslage erklärt worden ist, for-
derten wir den Ex-Freund ihrer
Tochter auf, den auf ihn entfal-
lenden Teil der Schenkung, hier
also 50000,00 Euro zurückzuzah-
len. Nach kurzen Schriftverkehr
gab der Ex-Freund auf und zahlte
das Geld zurück. »Gott sei Dank,
Herr Amberg« bedankten sich die
Mandanten. »Aber wir brauchen
Sie bestimmt bald wieder; unsere
Tochter hat wieder einen neuen
Freund! Wer weiß, was da noch
auf uns zukommt? «

INFO

Matthias Amberg ist
Fachanwalt für Familienrecht
und Erbrecht in Aschaffenburg.

MATTHIAS AMBERG

DARMSTADT
Staatstheater, Kleines Haus, 9.30 Uhr,
11.30 Uhr: »Der Räuber Hotzenplotz«
von Otfried Preußler (Eine Kasperl-
geschichte für Kinder ab 5 Jahren)

OFFENE TREFFS
ASCHAFFENBURG
MIZ, 16.30–17.30 Uhr:
Vater-Kind-Treff

GLATTBACH
Volksschule, Pavillon, 10–11.30 Uhr:
Krabbelgruppe Mini-Club

OBERNBURG
Jugendzentrum, 16–19 Uhr: Treff

DI19
NOVEMBER

FÜR KINDER
ASCHAFFENBURG
Stadtbibliothek, 15 Uhr:
Kamishibai-Erzähltheater:
»Alle nannten ihn Tomate«
Eissporthalle, 15–18 Uhr:
»Hits for Kids«
MIZ, 9–12 Uhr:Miniclub für Kinder
von 1 bis 3 Jahren (nur für Mitglieder)
Märchentheater, 16 Uhr: Dornröschen,
Luky Lauthals und Frau Gogik

ERLENBACH
Evangelisches Gemeindehaus,
10–12 Uhr: Offene Krabbelgruppe,
Treffen für Mütter mit Kleinkindern
bis Kindergartenalter

OBERNBURG
Stadtbücherei, 17–17.30 Uhr:
Li-La-Lesestunde »Opa Jan und der fa-
mose Aufräumtag« (von 3 bis 6 Jahren)

MIT ANMELDUNG
ERLENBACH
Elternschule/Krankenhaus,
9.30–12 Uhr: Ran an den Familien-
tisch, Online buchbar im Bildungspor-
tal unter wwww www .weiterbildung.bayern.de.

OFFENE TREFFS
DIEBURG
Stadtbibliothek, 15.30–16.30 Uhr:
Bücherkrabbler
(Für Kleinkinder mit Begleitung)

JOHANNESBERG
Mehrgenerationenhaus, 16–17 Uhr:
5er-Treff

MI20
NOVEMBER

FÜR KINDER
ASCHAFFENBURG
Eissporthalle, 15–18 Uhr:
»Hits for Kids«

MIZ, 14.30–17.30 Uhr: Kindercafé
(Basteln, Vorlesen, Spielen)

COLLENBERG-REISTENHAUSEN
Alte Schule, 9.30–11.30 Uhr:
Krabbelgruppe

DARMSTADT
Staatstheater, Foyer, 10 und
11.30 Uhr: »Kleine Matinee« –
Eine Stunde mit Klassik und den
Kleinen (für Kinder bis 3 Jahre)

OFFENE TREFFS
ASCHAFFENBURG
MIZ, 9.30–11.30 Uhr:
Säuglings- und Krabbelgruppe

GLATTBACH
Volksschule, Pavillon, 15.30–17 Uhr:
Krabbelgruppe Mini-Club

OBERNBURG
Jugendzentrum, 16–19 Uhr: Treff

DO21
NOVEMBER

FÜR KINDER
DARMSTADT
Staatstheater, Kammerspiele,
15.30–17 Uhr: Theaterspielplatz im
Foyer (6–10 Jahre)
Staatstheater, Kleines Haus, 9.30 Uhr,
11.30 Uhr: »Der Räuber Hotzenplotz«
von Otfried Preußler

MILTENBERG
Stadtbücherei, 16 Uhr: »Der verlorene
Otto« von Doris Dörrie (4 bis 8 Jahre)

MÜNSTER
Storchenschulhaus, 16.30–17.30 Uhr:
Vorlesen für Kindergartenkinder
mit Malen und Lego bauen

MIT ANMELDUNG
ALZENAU
Stadtbibliothek, 16.15–17 Uhr: Don-
nerstags-Vorlesestunde, Lesepatin Erika
Fock liest »Einer für alle – alle für
einen« Kinder ab 4 Jahre, Anmeldung:
Stadtbibliothek@alzenau.de oder
06023/502200

OFFENE TREFFS
ASCHAFFENBURG
MIZ, 9.30–11.30 Uhr: Krabbelgruppe

OBERNBURG-EISENBACH
Jugendtreff, 15–18 Uhr: Offener Treff

FR22
NOVEMBER

FÜR KINDER
DARMSTADT
Theater Mollerhaus, 19 Uhr: Die
Moller-Kids »Kommando: Mensch«


